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   1 

Einleitung 

§1 Problemstellung 

Das Internet und die von ihm bewirkte Digitalisierung der Gesellschaft stellt 
das Recht vor neue Fragen: Wie können Gesetze, die überwiegend zu einer 
Zeit konzipiert wurden, als das Internet nicht vorstellbar war, darauf ange-
wandt werden? Und werden die bestehenden Gesetze neuen Spannungsver-
hältnissen, die durch das Internet erst hervorgerufen werden, wie dem zwi-
schen Webpräsenzbetreiber und Nutzern, gerecht?  

A. Unzulänglichkeit des Sachenrechts angesichts des Internets 

Die Praxis hat gezeigt, dass die Abstraktheit der Gesetze in der Regel eine 
Anwendung auf Sachverhalte im Internet ohne größere Schwierigkeiten zu-
lässt, wie beispielsweise der Mausklick beim Vertragsschluss im Internet. 

Schwierigkeiten treten jedoch dort auf, wo das Gesetz direkt an physische 
Gegenstände anknüpft, also vor allem im Sachenrecht. Denn der Inhaber des 
zu schützenden virtuellen Gegenstandes, beispielsweise einer Webpräsenz, 
muss nicht zwangsläufig auch Eigentümer oder Besitzer des körperlichen 
Speichermediums sein. Insbesondere im Hinblick auf die zunehmende Virtua-
lisierung von Speicherplatz rückt die Bedeutung des physischen Speicherme-
diums als Anknüpfungsgegenstand weiter in den Hintergrund.1 Bei einer 
direkten Anknüpfung sachenrechtlicher Regelungen an einen virtuellen Ge-
genstand stellt sich das Problem, dass der Sachbegriff des § 90 BGB nach 
seinem eindeutigen Wortlaut nur körperliche Gegenstände umfasst.2 Das auf 
dem engen Sachbegriff basierende Sachenrecht wurde für körperliche Gegen-
stände konzipiert, weshalb es sich für das Internet als weitgehend unzuläng-
lich herausstellt.  

Die Rechtsfigur des virtuellen Hausrechts, die vor nunmehr über 15 Jahren 
durch eine Entscheidung des LG Bonn3 Eingang in den rechtswissenschaftli-

                                                           
1 Federrath, ZUM 2014, 1, 3. 
2 § 90 BGB „Sachen im Sinne des Gesetzes sind nur körperliche Gegenstände“. 
3 LG Bonn, NJW 2000, 961.  



2 Einleitung  

chen Diskurs gefunden hat, zeigt das exemplarisch: Das Gericht hat die Aus-
schluss- und Verfügungsbefugnisse des Webpräsenzbetreibers gegenüber 
Nutzern von seiner Webpräsenz, gleich dem Hausrechtsinhaber in der physi-
schen Welt, beschrieben.4 Problematisch dabei ist jedoch, dass die Webprä-
senz keine körperliche Sache im Sinne von § 90 BGB darstellt und ihre Ge-
eignetheit als Gegenstand sachenrechtlicher Schutzvorschriften somit höchst 
fraglich ist.  

Hinzu kommt, dass das zivilrechtliche Hausrecht zwar allgemein aner-
kannt ist, aber kein klares, einheitliches Verständnis hinsichtlich seiner kon-
kreten dogmatischen Herleitung existiert, sondern in der Regel nur kryptisch 
auf die §§ 903, 858 ff., 1004 BGB verwiesen wird. Genau diese Unschärfe 
bei der Herleitung und Qualifizierung des Hausrechts in der physischen Welt 
setzt sich beim virtuellen Hausrecht in flagranter Form fort: So wird das vir-
tuelle Hausrecht in erster Linie auf die dogmatischen Grundlagen des Haus-
rechts in der physischen Welt, teilweise analog, gestützt, ohne dass klar ist, 
worin der Gegenstand zu sehen ist, auf den sich diese sachenrechtlichen Vor-
schriften beziehen sollen. Auch mangelt es an einer klaren Abgrenzung des 
virtuellen Raumes, zu dessen Schutz das virtuelle Hausrecht konstruiert wur-
de. Das virtuelle Hausrecht stellt sich daher bislang als konturlos, schlecht 
fassbar und wenig aussagekräftig dar. 

B. Spannungsverhältnis zwischen Webpräsenzbetreiber und Nutzer 

Angesichts der stetig wachsenden Bedeutung des Internets und der Anzahl an 
Webpräsenzen, drängt sich die Frage nach der Regelung des Verhältnisses 
zwischen Webpräsenzbetreiber und Nutzer auf. Insbesondere vor dem Hin-
tergrund, dass Webpräsenzen zumindest über ihre Domain heute bedeutende 
Vermögensgegenstände bilden können,5 wird seit einigen Jahren die Aner-
kennung eines neuen originären Schutzrechts für Webpräsenzbetreiber in 
Form eines virtuellen Hausrechts diskutiert.6 Denn der Webpräsenzbetreiber 
hat natürlich ein Interesse daran, einen maximalen Umfang an Ausschluss- 
und Verfügungsbefugnissen an seiner Webpräsenz gegenüber Nutzern zu 
erlangen. 

Zu kritisieren ist an diesem Ansatz die starke Fokussierung auf die Per-
spektive des Webpräsenzbetreibers, der gleich einem Eigentümer oder Besit-
zer eines Raumes in der physischen Welt betrachtet wird. Von diesem Aus-

                                                           
4 LG Bonn, NJW 2000, 961, 962.  
5 Birner, Die Internet-Domain als Vermögensrecht; Kleespies, GRUR 2002, 764; Koos, 

MMR 2004, 359. 
6 Ausführlich zum Streitstand unten, §2 Meinungsstand zum virtuellen Hausrecht, S. 4 

ff. 
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gangspunkt ausgehend ist selbstverständlich eine Schlechterstellung des 
Webpräsenzbetreibers im Vergleich zum Rauminhaber in der physischen 
Welt festzustellen. So ist auch die Fixierung auf ein dem Hausrechtsinhaber 
in der physischen Welt vergleichbares Recht, also ein dem Webpräsenzbe-
treiber originär zustehendes Ausschluss- und Verfügungsrecht gegenüber den 
Nutzern seiner Webpräsenz zu erklären.  

Dabei geraten allerdings die zahlreichen bereits bestehenden Schutzmög-
lichkeiten des Webpräsenzbetreibers gegenüber den Nutzern aus dem Blick-
feld. Ein vollständiges Bild des Spannungsverhältnisses zwischen Webprä-
senzbetreiber und Nutzer kann aber nur dann gezeichnet werden, wenn die 
vorhandenen Schutzinstrumente des Webpräsenzbetreibers in die Betrachtung 
mit einbezogen werden. Denn dann ändert sich das Bild der Stärkeverhältnis-
se zwischen Webpräsenzbetreiber und Nutzern erheblich zugunsten des Web-
präsenzbetreibers. Würde diesem zu all den bestehenden Schutzmöglichkei-
ten ein umfassendes, originäres virtuelles Hausrecht zugesprochen, würde 
dies zu einer erheblichen Besserstellung des Webpräsenzbetreibers im Ver-
gleich zum Nutzer führen. Denn ein Zugewinn an Rechten auf Seiten des 
Webpräsenzbetreibers stellt zugleich einen Verlust oder eine Beschränkung 
auf Seiten der Nutzer dar.  

Die Nutzer wiederrum haben Interesse an einem möglichst freien Zugang 
zu Webseiten, auf denen sie all die ihnen zur Verfügung stehenden Funktio-
nen unterschiedslos und im Rahmen des Möglichen nutzen können. Diese 
nutzerfreundliche, freie und offene Architektur des Internets hat sich seit den 
Anfängen des world wide web bewährt und ist heute für die Nutzer eine 
Selbstverständlichkeit geworden. Eine Änderung des Status quo der Architek-
tur des Internets durch die Anerkennung eines virtuellen Hausrechts würde 
für die Nutzer also eine negative Wirkung haben. Im Ergebnis stellt die An-
erkennung eines virtuellen Hausrechts einen Versuch dar, die Internetfreiheit 
zu Gunsten der Webpräsenzbetreiber und zum Nachteil der Nutzer zu be-
schränken. Ob es einer Neu-Equilibrierung des Spannungsverhältnisses zwi-
schen Webpräsenzbetreiber und Nutzern durch die Anerkennung eines virtu-
ellen Hausrechts überhaupt bedarf, ist Gegenstand dieser Arbeit. 



4 Einleitung  

§2 Meinungsstand zum virtuellen Hausrecht 

Der Begriff des virtuellen Hausrechts ist in den rechtswissenschaftlichen 
Diskurs – soweit ersichtlich – durch das Urteil des LG Bonn vom 16. No-
vember 1999 eingeführt worden.7 Seitdem ist er in weiteren Fällen hauptsäch-
lich in zwei verschiedenen Fallkonstellationen aufgetreten (A.) und von der 
Rechtsprechung aufgegriffen und weiterentwickelt worden (B.). Obwohl das 
virtuelle Hausrecht in der Literatur überwiegend anerkannt wird, gibt es den-
noch Stimmen, die die Anerkennung eines virtuellen Hausrechts verneinen 
(C.).  

A. Bisher aufgetretene Fallkonstellationen  

Dem Beispiel des LG Bonn folgend ist der Begriff des virtuellen Hausrechts 
oder des daraus abgeleiteten virtuellen Hausverbots in den letzten Jahren in 
mindestens einem Dutzend weiterer Gerichtsentscheidungen verwendet wor-
den.8 Die Fälle spielten sich entweder im Bereich von Onlinecommunitys (I.) 
oder im Bereich des Onlinehandels (II.) ab.  

I. Onlinecommunitys 

Eine Onlinecommunity bezeichnet eine Gemeinschaft von Personen, die sich, 
durch einen Internetdienst ermöglicht, online treffen und austauschen können. 
Die Fälle, die das virtuelle Hausrecht betreffen und sich in Onlinecommuni-
tys zutragen, stellen sich regelmäßig so dar, dass der Webpräsenzbetreiber 
einen Nutzer von der Nutzung der Plattform ausgeschlossen hat. Bei den 
Arten von Onlinecommunitys handelte es sich bisher um einen Chatroom9, 
ein Onlinespiel10 und ein klassisches Diskussionsforum11; ebenso denkbar 

                                                           
7 LG Bonn, NJW 2000, 961, 962. 
8 In chronologischer Reihenfolge: OLG Köln, MMR 2001, 52; AG Regensburg, Urt. v. 

27.4.2006 – 9 C 3693/05 (juris); LG Hamburg, NJW-RR 2007 252; LG Regensburg, Urt. v. 
17.10.2006 – 2 S 153/06 (3) (juris); LG München I, K&R 2007, 283; OLG Hamburg, NJW 
2007, 3361; OLG Hamm, MMR 2008, 175; OLG Hamm, MMR 2009, 269; LG Hamburg, 
Urt. v. 28.8.2008 – 315 O 326/08 (juris); OLG Frankfurt a.M., MMR 2009, 400; OLG 
Hamburg, MMR 2010, 178; LG Hamburg, CR 2010, 747; BSG, MMR 2013, 675; LG Ulm, 
NJW-RR 2015, 1167. 

9 So im Fall des LG Bonn, NJW 2000, 961 und des OLG Köln, MMR 2001, 52. 
10 So im Fall des AG Regensburg, Urt. v. 27.4.2006 – 9 C 3693/05 (juris) und des LG 

Regensburg, Urt. v. 17.10.2006 – 2 S 153/06 (3) (juris).  
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sind die Sachverhalte in sozialen Netzwerken oder Onlinebewertungsporta-
len. Nur in einem dieser Fälle klagte der Nutzer gegen den Webpräsenzbe-
treiber auf erneute Zulassung.12 Da es dem Nutzer häufig möglich ist, sich 
unter Verwendung eines anderen Pseudonyms oder einer anderen IP-Adresse 
weiterhin Zugang zu der Plattform zu verschaffen, war es zumeist der Web-
präsenzbetreiber, der vor Gericht die zukünftige Unterlassung der Nutzung 
seiner Webpräsenz durch den von ihm ausgeschlossenen Nutzer forderte.13

Der Unterlassungsanspruch wurde von den Webpräsenzbetreibern unter ande-
rem auf ihr virtuelles Hausrecht gestützt, das ihnen die Befugnis gebe, frei 
mit ihrer Plattform zu verfahren. In dieser Fallkonstellation wurde ein virtuel-
les Hausrecht bisher in fünf Gerichtsentscheidungen grundsätzlich aner-
kannt.14  

II. Onlinehandel  

Unter Onlinehandel15 ist der Handel mit Waren oder Dienstleistungen über 
elektronische Kommunikationsmittel, insbesondere das Internet,16 beispiels-
weise auf elektronischen Marktplätzen, in Onlineauktionshäusern, Onlinebör-
sen oder Onlineshops zu verstehen. Die meisten bekannten Streitfälle mit 
Bezug zum virtuellen Hausrecht spielen sich im Bereich der Onlineshops ab, 
also einer Webpräsenz auf der Waren oder Dienstleistungen angeboten wer-
den. Diese Fälle stellen sich häufig so dar, dass ein Onlineshopbetreiber einen 
Nutzer von seiner Webpräsenz durch die Erteilung eines virtuellen Hausver-
bots bereits ausschloss oder dies gerichtlich durchsetzen wollte.17 Der Grund 
dafür lag zumeist in einem unerwünschten Verhalten des Nutzers, sei dies 

                                                           
11 So im Fall des LG München I, K&R 2007, 283. 
12 AG Regensburg, Urt. v. 27.4.2006 – 9 C 3693/05 (juris); LG Regensburg, Urt. v. 

17.10.2006 – 2 S 153/06 (3) (juris). 
13 LG Bonn, NJW 2000, 961; OLG Köln, MMR 2001, 52; LG München I, K&R 2007, 

283. 
14 LG Bonn, NJW 2000, 961; OLG Köln, MMR 2001, 52; AG Regensburg, Urt. v. 

27.4.2006 – 9 C 3693/05 (juris); LG Regensburg, Urt. v. 17.10.2006 – 2 S 153/06 (3) 
(juris); LG München I, K&R 2007, 283. 

15 Onlinehandel wird auch häufig mit den Synonymen Internethandel, elektronischer 
Handel, Electronic Commerce und e-Commerce bezeichnet. Eine einheitliche Terminologie 
hat sich bislang nicht durchgesetzt. 

16 Brockhaus Enzyklopädie Online, Stichwort: Electronic Commerce, Stand: Februar 
2015.  

17 BGH, NJW 2014, 3307, 3309 (Flugvermittlung im Internet); BSG, MMR 2013, 675; 
OLG Frankfurt a.M., MMR 2009, 400; OLG Hamburg, ITBR 2013, 77; MMR 2010, 178; 
LG Hamburg, Urt. v. 28.8.2008 – 315 O 326/08 (juris); LG Ulm, NJW-RR 2015, 1167. 
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durch die Vornahme von Testmaßnahmen,18 Screen Scraping19 oder einem 
Verstoß gegen die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) des Online-
shopbetreibers20. Da es sich bei dem ausgeschlossenen Nutzer häufig um 
einen Mitbewerber handelte, hielt dieser seinen Ausschluss in einigen Fällen 
für eine gezielte Behinderung nach § 4 Nr. 4 UWG und versuchte den On-
lineshopbetreiber wegen Wettbewerbsbehinderung auf Unterlassung der 
Sperrung nach § 8 Abs. 1, 3 Nr. 1 UWG in Anspruch zu nehmen.21 Das Un-
lauterkeitsmoment soll in diesen Fällen daraus resultieren, dass in Deutsch-
land die Kontrolle des lauteren Wettbewerbs insbesondere durch die Mitbe-
werber erfolge, und diese Kontrolle durch eine Sperrung des Zugangs zur 
Webpräsenz vereitelt werde.22 In dieser Fallkonstellation haben die Gerichte 
die Frage der Anerkennung eines virtuellen Hausrechts nicht einheitlich beur-
teilt.23  

B. Entwicklung des virtuellen Hausrechts durch die Rechtsprechung 

I. LG Bonn zum virtuellen Hausrecht in Chatrooms  

Erstmals stützt sich das LG Bonn auf ein virtuelles Hausrecht mit einem Ur-
teil aus dem Jahr 1999, dem von der Nachinstanz, dem OLG Köln, zuge-
stimmt wurde.24 Das LG Bonn hat den Begriff des virtuellen Hausrechts in 
einem Fall verwandt, in dem ein Chatbetreiber beantragt hatte, einem be-
stimmten Nutzer im Wege der einstweiligen Verfügung zu untersagen seine 
Webpräsenz aufzusuchen oder seinen Chatroom zu nutzen.25 Das LG Bonn 
hat zwar die grundsätzliche Existenz eines virtuellen Hausrechts bejaht, dar-
aus aber keine Befugnis des Chatreibers abgeleitet, einzelne Nutzer nach 
                                                           

18 OLG Hamm, MMR 2009, 269; OLG Hamm, MMR 2008, 175; OLG Hamburg, NJW 
2007, 3361; LG Hamburg, NJW-RR 2007, 252. 

19 BGH, NJW 2014, 3307, 3309 Rn. 28 (Flugvermittlung im Internet); OLG Hamburg, 
ITBR 2013, 77; OLG Frankfurt a.M., MMR 2009, 400. 

20 BGH, NJW 2014, 3307, 3309 Rn. 28 (Flugvermittlung im Internet); BSG, MMR 
2013, 675; OLG Hamburg, ITBR 2013, 77; OLG Hamburg, MMR 2010, 178; LG 
Hamburg, Urt. v. 28.08.2008 – 315 O 326/08 (juris); LG Ulm, NJW-RR 2015, 1167. 

21 OLG Hamm, MMR 2008, 175; MMR 2009, 269 f.; OLG Hamburg, NJW 2007, 3361; 
LG Hamburg, NJW-RR 2007, 252. 

22 OLG Hamburg, NJW 2007, 3361. 
23 Für eine Anerkennung des virtuellen Hausrechts BSG, MMR 2013, 675; OLG Hamm, 

MMR 2008, 175; MMR 2009, 269; OLG Hamburg, NJW 2007, 3361; LG Hamburg, NJW-
RR 2007, 252; Urt. v. 28.08.2008 – 315 O 326/08 (juris); Dagegen OLG Frankfurt a.M., 
MMR 2009, 400. 

24 LG Bonn, NJW 2000, 961; OLG Köln, MMR 2001, 52. 
25 LG Bonn, NJW 2000, 961. 
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Belieben auszuschließen und daher im Ergebnis den Antrag zurückgewie-
sen.26 Denn durch die Öffnung seines Chatrooms für den allgemeinen Publi-
kumsverkehr erteile der Betreiber, ähnlich dem Inhaber eines Ladengeschäfts, 
eine allgemeine Zutrittsbefugnis.27 Daher untersage es ihm der Grundsatz des 
Verbots widersprüchlichen Verhaltens gem. § 242 BGB sein virtuelles Haus-
recht willkürlich auszuüben.28 Nach Ansicht des Gerichts müsse für den Aus-
schluss eines bestimmten Nutzers ein sachlicher Grund, wie etwa die Störung 
des Betriebsablaufs oder die Nutzung außerhalb des üblichen Chatter-
Verhaltens, gegeben sein, was im vorliegenden Fall nicht zutraf.29

Das OLG Köln bestätigte in seinem Beschluss, in dem es nur noch um die 
Kostenentscheidung ging, dennoch ausdrücklich die Ausführungen der Vo-
rinstanz hinsichtlich des virtuellen Hausrechts und stellte fest, dass dem 
Chatbetreiber grundsätzlich selbiges zustehe und ihn dazu berechtige Nutzer 
von seinem Chat auszuschließen.30 Jedoch hält auch das OLG Köln für die 
Ausübung des virtuellen Hausrechts das Vorliegen eines sachlichen Grundes 
für erforderlich, wie etwa eine Beleidigung anderer Teilnehmer, die im Be-
streitensfall jedoch vorgetragen und gegebenenfalls bewiesen werden müs-
se.31

Das LG Bonn scheint ganz selbstverständlich eine Parallele zwischen ei-
nem für die Allgemeinheit geöffneten physischen Raum und einem Chatroom 
im Internet gezogen zu haben, die die Übertragung des Hausrechts in die 
virtuelle Welt zuließ und auch die Nachinstanz, das OLG Köln, überzeugte. 

II. Bestätigung und Konkretisierung durch die Rechtsprechung 

In der Folge wurde das virtuelle Hausrecht von weiteren Gerichten anerkannt 
und bezüglich seiner genauen Ausformung in Teilen konkretisiert. 

1. LG München I zum virtuellen Hausrecht in Diskussionsforen 

Das LG München I schließt sich ausdrücklich der Entscheidung des OLG 
Köln an und bejaht die Existenz eines virtuellen Hausrechts des Forenbetrei-
bers, aufgrund dessen er grundsätzlich jeden Dritten von seinem Diskussions-

                                                           
26 LG Bonn, NJW 2000, 961, 962. 
27 Ebda. 
28 Ebda. 
29 Ebda. 
30 OLG Köln, MMR 2001, 52. 
31 Ebda. 
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forum ausschließen könne.32 Das LG München I ist das erste Gericht, das 
sich so explizit und relativ ausführlich zu den Grundlagen des virtuellen 
Hausrechts geäußert hat. Es sieht die Grundlage im Eigentum, §§ 903 S. 1 
Alt. 2, 1004 BGB oder Besitz, §§ 858, 862 BGB an der Hardware, auf dem 
die Betreibersoftware des Forums gespeichert ist, also in der Regel an dem 
Server.33 Das LG München I versucht die anerkannten Grundsätze des Haus-
rechts in der physischen Welt so weit wie möglich ins Internet zu übertragen, 
in dem es auch bei dem virtuellen Hausrecht in erster Linie eine sachenrecht-
liche Grundlage annimmt. Das Gericht führt weiter aus, dass sich das virtuel-
le Hausrecht außerdem aus dem Haftungsrisiko des Forenbetreibers, für Bei-
träge Dritter in seinem Forum in Anspruch genommen zu werden, ergebe.34

Das Urteil des LG München I offenbart die Überzeugung des Gerichts von 
der Existenz eines virtuellen Hausrechts mit dem Inhalt, Dritte von der eige-
nen Webpräsenz ausschließen zu können; es macht jedoch zugleich seine 
Unsicherheit hinsichtlich der konkreten dogmatischen Herleitung des virtuel-
len Hausrechts deutlich. 

2. LG Ulm zur Differenzierung zwischen Foren- und Onlineshopbetreiber 

Das LG Ulm bestätigt in seinem Beschluss vom 13. Januar 2015 die bisheri-
gen Entscheidungen zu Onlinecommunitys.35 In dem der Entscheidung zu-
grundeliegenden Fall wollte ein Onlineshopbetreiber einem Nutzer wegen 
wiederholter Verstöße gegen seine AGB ein virtuelles Hausverbot erteilen, 
was ihm von dem Gericht im Ergebnis versagt wurde. 

Das besondere an der Entscheidung ist, dass das Gericht hinsichtlich der 
Anwendbarkeit des virtuellen Hausrechts zwischen Internetforen und Onli-
neshops differenziert. Während das Gericht unter Berufung auf die Recht-
sprechung des OLG Köln und des LG München I ein virtuelles Hausrecht des 
Forenbetreibers grundsätzlich anerkennt, verneint es ein virtuelles Hausrecht 
des Onlineshopbetreibers. Dies wird damit begründet, dass lediglich der Fo-
renbetreiber ein Haftungsrisiko für Beiträge der Nutzer trage aus dem sich ein 
virtuelles Hausrecht ergebe, nicht hingegen der Onlineshopbetreiber.36 Wolle 
der Onlineshopbetreiber keine Verträge mit dem Nutzer eingehen, so stünde 

                                                           
32 LG München I, K&R 2007, 283 = LG München I, Urt. v. 25.10.2006 – 30 O 11973/ 

05 Rn. 107 (juris). 
33 LG München I, a.a.O., S. 286. 
34 Ebda. 
35 LG Ulm, NJW-RR 2015, 1167. 
36 LG Ulm, NJW-RR 2015, 1167 f. 



§2 Meinungsstand 9 

es ihm frei, das Angebot abzulehnen und den Vertragsschluss zu verwei-
gern.37  

Eine derartige Differenzierung der Anerkennung eines virtuellen Haus-
rechts nach der Art des zu schützenden virtuellen Raumes wurde bislang noch 
nicht ausdrücklich vorgenommen. Auch ist verwunderlich, dass hinsichtlich 
des virtuellen Hausrechts nur auf die ältere Rechtsprechung in Internetforen 
eingegangen wurde, und die neuere Rechtsprechung zum virtuellen Hausrecht 
in Onlineshops, insbesondere bei Verstößen gegen die AGB des Betreibers38

nicht erwähnt wurde.  

3. LG Hamburg zum virtuellen Hausrecht in Onlineshops I 

In dem Fall, der dem Urteil des LG Hamburg vom 13. Juli 2006 zugrunde 
lag, wurde ein Onlineshopbetreiber von einem Konkurrenten wegen eines 
Verstoßes gegen die Vorschriften der Preisabgabenverordnung abgemahnt.39

Daraufhin hat der Abgemahnte die IP-Adressen des Firmennetzwerkes des 
Abmahnenden für seine eigene Webpräsenz gesperrt. Die Aufhebung dieser 
Sperrung wurde durch eine einstweilige Verfügung erwirkt, gegen die der 
Onlineshopbetreiber erfolglos Widerspruch einlegte. In seinem Urteil stellte 
das Gericht fest, dass die von der Rechtsprechung aufgestellten Grundsätze 
bezüglich der Zulässigkeit von Hausverboten bei Testkäufen in Ladenge-
schäften40 auch auf den Onlinehandel übertragbar sind.41 Unter Testkäufer 
sind Käufer zu verstehen, die die das Verhalten eines Geschäftsinhabers auf 
Wettbewerbsverstöße hin überprüfen.42 In der Errichtung einer öffentlich 
zugänglichen Webpräsenz sieht das Gericht die Eröffnung von Geschäfts-
räumen für den allgemeinen Verkehr.43 Die Sperrung der IP-Adressen eines 
Konkurrenten, um Kontrollmaßnahmen durch diesen zu verhindern, wertet 
das LG Hamburg als Verhängung eines virtuellen Hausverbots und sieht 
hierin einen Verstoß gegen die §§ 3, 4 Nr. 4 UWG.44 Das Gericht weist ins-
besondere darauf hin, dass die Möglichkeit der Umgehung des virtuellen 
                                                           

37 Ebda. 
38 BGH, NJW 2014, 3307, 3309 Rn. 28 (Flugvermittlung im Internet); BSG, MMR 

2013, 675; OLG Hamburg, ITBR 2013, 77; OLG Hamburg, MMR 2010, 178; LG 
Hamburg, Urt. v. 28.08.2008 – 315 O 326/08 (juris).

39 LG Hamburg, NJW-RR 2007, 252. 
40 BGH, GRUR 1966, 564, 565 (Hausverbot I); BGH GRUR 1979, 859, 560 (Hausver-

bot II). 
41 LG Hamburg, NJW-RR 2007, 252. 
42 Emmerich, JuS 1994, 434, 435. 
43 LG Hamburg, a.a.O. S. 253. 
44 Ebda. 
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Hausverbots durch einen Wechsel der IP-Adressen des Konkurrenten recht-
lich ebenso unerheblich sei wie die Ersetzung der durch ein Hausverbot aus-
geschalteten Testperson durch eine andere.45 Durch diese Übertragung der 
Grundsätze bezüglich Testkäufern in der physischen auf die virtuelle Welt 
macht das Gericht die Vergleichbarkeit der Situation eines physischen La-
dengeschäfts mit einem Onlineshop deutlich. Das LG Hamburg äußerte sich 
in seinem Urteil nicht ausdrücklich zur Existenz eines virtuellen Hausrechts, 
sondern wendet vielmehr ganz selbstverständlich die anerkannten Grundsätze 
bezüglich des Hausrechts in der physischen Welt entsprechend auf die virtu-
elle Welt an. 

4. OLG Hamburg zum virtuellen Hausrecht in Onlineshops II 

Dieselbe Ansicht äußert das OLG Hamburg in einem ähnlich gelagerten Fall 
im Jahre 2007.46 In dem Urteil steht, dass die „Rechtsprechung hinsichtlich 
der Zulässigkeit von Zutrittsbeschränkungen bzw. zur Zulässigkeit von 
„Hausverboten“ […] grundsätzlich auf die Bedingungen des elektronischen 
Geschäftsverkehrs, insbesondere dem Handel über Internetshops, übertragen 
werden“ könne.47 Das Gericht weist jedoch darauf hin, dass hierbei die Be-
sonderheiten des Mediums Internet zu berücksichtigen seien.48 Dass der Nut-
zer hier in kürzester Zeit in einem erheblich über dem Üblichen liegenden 
Maße auf die Webpräsenz zugriff, wurde als unübliches Nachfrageverhalten 
gewertet, das eine Betriebsstörung darstelle, die eine – zumindest vorüberge-
hende – Sperrung rechtfertige.49 Das OLG Hamburg folgt in seiner Argumen-
tation und dem Umgang mit dem virtuellen Hausrecht dem Urteil des LG 
Hamburg zum virtuellen Hausrecht in Onlineshops I50. 

5. OLG Hamm zum virtuellen Hausrecht in Onlineshops III und IV 

Auch das OLG Hamm hat in einem ähnlichen Fall mit Urteil vom 23. Okto-
ber 2007 die rechtmäßige Erteilung eines virtuellen Hausverbots bejaht.51 Der 
sachliche Grund für die Erteilung des Hausverbots wurde in der wettbe-
werbswidrige Betriebsstörung nach § 4 Nr. 4 UWG durch den Ausgesperrten 

                                                           
45 LG Hamburg, NJW-RR 2007, 252 verweist hier auf BGH, GRUR 1979, 859 (Haus-

verbot II). 
46 OLG Hamburg, NJW 2007, 3361. 
47 Ebda. 
48 Ebda. 
49 OLG Hamburg, NJW 2007, 3361, 3362. 
50 LG Hamburg, NJW-RR 2007, 252. 
51 OLG Hamm, MMR 2008, 175 f. 
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